
Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

10/SVV/0725

öffentlich
Betreff:
Verlust von Ufergrundstücken am Groß Glienicker See

Erstellungsdatum 14.09.2010
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

06.10.2010 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Das Rechnungsprüfungsamt wird beauftragt, für die 39 im Privatbesitz befindlichen Ufergrundstücke 
einen Bericht darüber anzufertigen:

- Wann welche Grundstücke, von wem erworben wurden? 
- Wann und wo von Privat an Privat verkauft wurde, wie oft dabei Groß Glienicke und Potsdam 

versucht haben, das gebotene Vorkaufsrecht auszuüben und welchen Erfolg sie dabei hatten?
- Wie oft und wo aus welchen Gründen, die Stadt nicht Eigentümerin wurde, weil Fehler im 

Verwaltungshandeln vorlagen?
- Wie oft und wo die Stadt auf ihr Vorkaufsrecht aus welchen Gründen verzichtet hat? 

Der Bericht ist dem Rechnungsprüfungsausschuss mit den geprüften Akten zur Prüfung im November 
2010 und der STVV im Dezember 2010 vorzulegen. 

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt

 abweichender Beschluss DS Nr.: Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Am Groß Glienicker Seeufer waren ausweislich der Niederschrift der GVV vom 28.05.1998 sechs 
Privateigentümerfamilien vorhanden. Im Jahr 2010 spricht der Oberbürgermeister von 39 
Privateigentümern. Anträge auf Akteneinsicht in die Negativzeugnisse insbesondere von Privat an 
Privat Verkäufen werden nach anfänglicher Verweigerung, seit Monaten bearbeitet.

Um eine tiefer gehende Information für die STVV zu erreichen ist ein derartiger Bericht erforderlich. 


